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Kandidatur als Wählergruppe zur Kommunalwahl am 09.06.2024 in 
Werder (Havel) und den Ortsteilen 

 
 
Sie möchten als Wählergruppe zur Kommunalwahl am 09.06.2024 antreten? 
 
Im Folgenden haben wir für Sie die notwendigen Unterlagen und den Werdegang 
dargestellt: 
 
Sie können eine eigene Wählergruppe gründen. Sie kann aus einem Verein oder einer 
Bürgerinitiative hervorgehen. Dafür schließen Sie sich mit Gleichgesinnten zusammen und 
erarbeiten eine klare Zielvorstellung. 
 
Die Wählergruppe muss bei der Wahlleitung der Stadt Werder (Havel) ihren Wahlvorschlag 
einreichen. Hierfür sind folgende Unterlagen notwendig: 

1. der Wahlvorschlag für die Wahl (Anlage 5a) 
 

2. die Erklärung einer jeden Bewerberin bzw. eines jeden Bewerbers, dass sie oder er 
seiner Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt (Anlage 7a), 

 
3. eine Bescheinigung der Wahlbehörde, dass die Bewerberin oder der Bewerber 

wählbar ist (Anlage 8a), 
 

4. für jede Unionsbürgerin bzw. jeden Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt 
über ihre bzw. seine Staatsangehörigkeit und darüber, dass sie oder er nicht in ihrem 
oder seinen Mitgliedsstaat von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist (Anlage 8c), 

 
5. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden (Anlage 

9a), 
 

6. die ausreichende Anzahl von Unterstützungsunterschriften (Anlage 6). 
 
Voraussetzung für die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender 
 
Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 

wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die 
Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 

Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der 
Wählergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 
1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). 

Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten 
von der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer mindestens 

dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden. 

Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 
Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerbenden sowie der Delegierten für die 
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Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der 
Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 
Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 

Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist 
eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV 
zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der 
geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 

und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind. 

 
Unterstützungsunterschriften 
 
Ihre Kandidatur sollten Sie rechtzeitig bei der Wahlleitung anzeigen, damit wir die Liste für 
Ihre benötigten Unterstützungsunterschriften öffentlich auslegen können. Die Liste für die 
Unterstützungsunterschriften wird im Bürgerservice (Plantagenplatz 9, 14542 Werder 
(Havel)) ausgelegt und diese kann während der regulären Öffnungszeiten unterzeichnet 
werden. 

Mit der Anzeige Ihrer Kandidatur sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

Es sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden und eines jeden 

Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim 
Wahlvorschlag einer Wählergruppe deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese anzugeben. 

Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der 
Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 

Anzahl der Unterstützungsunterschriften: 
Der wahlgebietsbezogene Wahlvorschlag für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
muss gem. § 28a Abs. 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) in Werder 
(Havel) von mindestens 20 wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein. Für den 
wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag für die Wahl des jeweiligen Ortsbeirates ist folgende 
Anzahl an Unterstützungsunterschriften beizufügen (§ 28a Abs. 1 i.V.m. § 84 Abs. 1 
BbgKWahlG): 

- Bliesendorf mindestens 3 Unterstützungsunterschriften 
- Derwitz  mindestens 3 Unterstützungsunterschriften 
- Glindow  mindestens 10 Unterstützungsunterschriften 
- Kemnitz  mindestens 3 Unterstützungsunterschriften 
- Petzow  mindestens 3 Unterstützungsunterschriften 
- Phöben  mindestens 5 Unterstützungsunterschriften 
- Plötzin  mindestens 5 Unterstützungsunterschriften 
- Töplitz  mindestens 5 Unterstützungsunterschriften 
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Die persönliche, überprüfbare Unterschrift der wahlberechtigten Personen ist bis 
spätestens 03.04.2024, 16 Uhr (67. Tages vor der Wahl) bei der Wahlbehörde zu leisten 
(§ 28a Abs. 4 BbgKWahlG). 

Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlages in der Stadtverordnetenversammlung bzw. dem Ortsbeirat 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit (§ 28a 
Abs. 7 BbgKWahlG). 
 
Einreichung der Unterlagen 
 
Beim Ausfüllen der unter Nummer 1 bis 5 genannten Anlagen müssen Angaben oft 
mehrfach, teilweise bis zu vier Mal eingetragen werden, wie beispielswiese die Daten der 
Bewerberinnen und Bewerber. Solche Mehrfachangaben verursachen nicht nur erheblichen 
Aufwand beim Ausfüllen der Anlagen, sie bergen außerdem ein erhebliches Fehlerrisiko. 
Daher besteht die Möglichkeit Wahlvorschläge elektronisch zu erfassen. Für die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung sowie für die Wahlen der Ortsbeiräte ist der Formularserver 
wie folgt erreichbar: 

https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index 

 

In dem Portal können Sie die Vordrucke für die einzelnen kommunalen Wahlen bequem 
ausfüllen, Zwischenstände herunterladen und speichern sowie ausdrucken. Sie werden 
Schritt für Schritt durch den Wahlvorschlag geführt. 

Ihre erfassten Daten werden nicht im System gespeichert. In jedem Arbeitsschritt ist es 
jedoch möglich, den Arbeitsstand lokal auf Ihrem PC zu speichern und die Eingabe zu 
unterbrechen. Um die Eingabe fortzusetzen bzw. zu korrigieren, öffnen Sie einfach die 
gespeicherte Datei in Ihrem Webbrowser und folgen dort den weiteren Hinweisen. Ich 
empfehle, den Arbeitsstand vor dem Einreichen unbedingt zu speichern. Nur so sind 
eventuell nachträglich erforderliche Korrekturen digital möglich. 

Wenn die Dateneingabe abgeschlossen ist, wird der Wahlvorschlag durch die Funktion 
“Einreichen” elektronisch an den Wahlleiter übermittelt. Die Formulare für den 
Wahlvorschlag können dann von Ihnen als PDF-Dokument heruntergeladen und 
ausgedruckt werden. 

Nach dem Unterschreiben Ihrer vollständigen Unterlagen sind diese bis spätestens 
04.04.2024, 12Uhr (66. Tag vor der Wahl) beim Wahlleiter der Stadt Werder (Havel) 
schriftlich im Original einzureichen (§ 27 Abs. 2 BbgKWahlG). 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-
wahlvorschlaegen/ 

 

und unter: 

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/kommunalwahlen/selbst-kandidieren 
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Kontaktdaten Wahlleitung: 
 
Wahlleiter Stellv. Wahlleiter 
Hr. Christopher Suber Hr. Torben Vierke 
Tel.: 03327 / 783-199 Tel.: 03327 / 783-154 
Mail: wahlleitung@werder-havel.de Mail: wahlleitung@werder-havel.de 
 
Besucheradresse: 
Eisenbahnstr. 13-14 
Raum 23 
14542 Werder (Havel) 

 
Besucheradresse: 
Bürgerservice 
Plantagenplatz 9 
14542 Werder (Havel) 

 
 
Kontaktdaten Wahlbehörde: 
 
Rathaus Eisenbahnstraße 
Eisenbahnstr. 13-14 
14542 Werder (Havel) 
Mail: wahl@werder-havel.de 

 


